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SICHERHEIT

20. OKTOBER IN BERN: COLLOQUIUM SICHERHEITSPOLITIK UND MEDIEN

Ostasien - neue sicherheitspolitische Herausforderung?

JM. Zum neunten Mal bereits fiihrt
dieses Jahr das aus neun staats-
politischen Organisationen -
darunter der Schweizerische Zivil-
schutzverband - und dem Eidg.
Departement fiir Verteidigung,
Bevolkerungsschutz und Sport
zusammengesetzte Colloquium
Sicherheitspolitik und Medien eine
hochaktuelle Veranstaltung durch:
Am Samstag, 20. Oktober, geht es
um die weltpolitische Rolle Ost-
asiens und die sicherheitspolitische
Bedeutung dieses strategischen
Schwerpunktes fiir Europa und
damit auch fiir unser Land.

ie in deutscher bzw. franzdsischer

Sprache abgehaltene Veranstal-
tung (keine Simultanibersetzung) fin-
det im Hotel Bern, Zeughausgasse 9,
Bern, statt (9.15 bis 13.00 Uhr). Die
Tagung kann wie Ublich kostenlos
besucht werden; eine Anmeldung ist
jedoch unerlésslich an das Colloquium
Sicherheitspolitik und Medien, c/o
Sicherheits- und Verteidigungspolitik,
Bernastrasse 28, 3003 Bern.
Auskiinfte erteilt Dr. Felix Christ, Tele-
fon 031 324 40 15. Ohne Cegenbe-
richt gilt die Anmeldung als bestatigt.

Nebenstehend die Programmubersicht:

ALB + BEVSG

9.15 Begriissung und Eroffnung
Botschafter Philippe Welti, Stellvertre-
tender Generalsekretdr des Eidgendssi-
schen Departements fur Verteidigung,
Bevolkerungsschutz und Sport, Chef
Sicherheits- und Verteidigungspolitik

9.25 Einleitung
Stadtrat Dr. Thomas Wagner, ZUrich,
Prasident der Schweizerischen Gesell-
schaft fur Aussenpolitik, Prasident der
Schweizerisch-Chinesischen Gesell-

schaft

9.35 Das 21. Jahrhundert —
Zeitalter Asiens?
Prof. Dr. Hanns W. Maull, Professor
fiir Aussenpolitik und internationale
Beziehungen an der Universitat Trier

10.00 China in einer interdependenten Welt
Prof. Dr. Francois Godement, Franzosi-
sches Institut fur internationale Bezie-
hungen, Paris (franzosisch)

10.25 Kaffeepause

10.55 Podiumsgesprach:

Ostasien — Konsequenzen der politischen,
wirtschaftlichen und militdrischen
Entwicklungen fiir die europdische und die
schweizerische Sicherheitspolitik

* Dr. Heiner Hanggi, Genfer Zentrum fiir die

demokratische Kontrolle der Streitkréfte,
Genf (Leitung)

Botschafter Georges Martin, Chef des Zen-
trums fur Analyse und prospektive Studien
des Eidgenossischen Departements flr aus-
wartige Angelegenheiten

Prof. Dr. Francois Godement, Institut francais
des relations internationales, Paris (franzosisch)
Prof. Dr. Hanns W. Maull, Professor

fir Aussenpolitik und internationale
Beziehungen an der Universitat Trier

Prof. Dr. Michéle Schmiegelow, Professorin
fur Politik- und Sozialwissenschaften

und Direktorin des Zentrums flr asiatische
Studien an der Katholischen Universitat
Lowen (franzosisch)

+ Urs Schottli, Korrespondent

der «Neuen Zircher Zeitung» in Tokio

« Dr. Erwin Schurtenberger, ehemaliger Schwei-

zer Botschafter in China, Wirtschaftsberater,
Schweizerisch-Chinesische Handelskammer

12.20 Plenumsdiskussion

12.50 Schlusswort

Dr. Emil Schreyger, Prasident der
Schweizerischen Staatsbirgerlichen
Gesellschaft, Komitee Colloquium
Sicherheitspolitik und Medien

13.00 Schluss J

Tragfahige Reformgrundlagen

VBS. Das Vernehmlassungsverfahren zur
Armeereform XXI und zur Reform des
Bevolkerungsschutzes ist abgeschlossen.
Der Chef VBS, Bundesrat Samuel Schmid,
wird dem Bundesrat das weitere Vorge-
hen vorschlagen.

Armeeleitbild (ALB) XXI

as Vernehmlassungsverfahren zur Armee-

reform XXI (Armeeleitbild und Revision
der Militdrgesetzgebung) ist am 31. Juli 2001
abgeschlossen worden. Die eingegangenen
Stellungnahmen bejahen deutlich den Reform-
bedarf der Armee.

Fir die Kantone, die Freisinnig-Demokra-
tische Partei (FDP), die Christlichdemokrati-
sche Volkspartei (CVP), die Liberale Partei der
Schweiz (LPS), die economiesuisse, den Schwei-
zerischen Gewerbeverband, die Schweizeri-
sche Offiziersgesellschaft (SOG), den Schwei-

zerischen Unteroffiziersverband, den Schwei-
zerischen Schutzenverband und zahlreiche
weitere Organisationen stellt das ALB XXI
grundsétzlich eine tragféhige Grundlage fur
die Armeereform dar.

Weitgehend unbestritten sind in den ent-
sprechenden Stellungnahmen die Reduktion
der Bestdnde (120 000 bis 140 000 Aktive,
80 000 Reserve) und des Dienstpflichtalters,
die Riickkehr zum 1-Jahres-Rhythmus der Wie-
derholungskurse, die Moglichkeit des «Durch-
dienens» auf freiwilliger Basis, die Schaffung
eines Chefs der Armee, die Beibehaltung der
ausserdienstlichen Schiesspflicht und die Ab-
schaffung der kantonalen Truppen.

Die erwdhnten Organisationen verlangen
allerdings unterschiedlich weitreichende Uber-
arbeitungen, Prdzisierungen und Akzentver-
schiebungen. Nach einer ersten Sichtung der
Stellungnahmen geht es dabei unter anderem

um die Themen Bedrohungsanalyse, Neutra-
litdt, Milizsystem, Ausbildungskonzept (v.a.
Dauer der Rekrutenschule) und Ressourcen.
Grundsdtzlich ablehnende Stellungnahmen
zum ALB XXI sind von der Sozialdemokrati-
schen Partei (SP), der Schweizerischen Volks-
partei (SVP), den Schweizer Demokraten (SD),
der Eidgenossisch-Demokratischen Union
(EDU) und der Aktion fir eine unabhéngige
und neutrale Schweiz (AUNS) eingegangen.
Fir die SP beruht die Planung Armee XXI
auf einer verfehlten Bedrohungsanalyse; sie
schldgt ein alternatives Armeemodell mit
15 000 Zeitsoldaten und 45 000 Reservisten
vor. Fur die SVP entspricht die Armee XXI der
Forderung nach einer leistungsfahigen Miliz-
armee zur Verteidigung von Unabhdngigkeit
und Neutralitdt nicht oder nur ungentigend.
Der Vorsteher des Eidgenéssischen De-
partements fur Verteidigung, Bevélkerungs-
schutz und Sport (VBS), Bundesrat Samuel
Schmid, sieht die allgemeine Stossrichtung
der Armeereform XXI durch die eingegange-
nen Stellungnahmen im Grundsatz bestdtigt.
Gleichzeitig anerkennt er aufgrund der di-
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versen Forderungen nach Kldrungen und
Akzentverschiebungen grundsétzlich einen
Bedarf nach Uberpriifung des Vernehmlas-
sungsentwurfs zum Armeeleitbild XXI. Erst
die sorgfaltige Detailauswertung aller einge-
gangenen Stellungnahmen wird aber zeigen,
von welcher Tragweite ein Uberarbeitungs-
bedarf am Armeeleitbild ist, und welchen
Einfluss eine Uberarbeitung auf den Projekt-
zeitplan Armee XXI hat.

Leitbild Bevdlkerungsschutz

Gesamthaft gesehen wird der inhaltlichen
Stossrichtung des Reformprojekts, wie sie im
neuen Bundesgesetz und im Leitbild zum
Bevolkerungsschutz zum Ausdruck kommt,
weitestgehend zugestimmt. Damit werden
die politischen Grundsatzentscheide, wie sie
bereits mit den Eckwerten (Leitlinien) im
Friihling 2000 mit den Kantonen vereinbart
wurden, bestatigt. Zu erwédhnen sind folgen-
de Kernpunkte:

— primédre Ausrichtung des Bevolkerungs-
schutzes auf Katastrophen und Notlagen;

- grundsétzliche Zustindigkeit der Kantone
fur den Bevélkerungsschutz, damit ver-
bunden angepasste Aufgabenteilung zwi-
schen Bund und Kantonen sowie Wechsel
von der Beitrags- zur Zustindigkeitsfinan-
zierung beim Zivilschutz;

- Konzeption des Bevolkerungsschutzes als
ziviles Verbundsystem der finf Partneror-
ganisationen Polizei, Feuerwehr, Gesund-
heitswesen, technische Betriebe und Zivil-
schutz unter einem gemeinsamen zivilen
Koordinations- und Fihrungsorgan;

- markante Reduktion der Personalbestande
der Milizorganisationen (Feuerwehr von
ca. 160 000 auf ca. 110 000, Zivilschutz
von ca. 275 000 auf ca. 105 000);

- Beibehaltung der Schutzraumbaupflicht in
stark reduzierter Form und Werterhaltung
der inskiinftig noch nétigen Schutzanlagen;

- subsididre Unterstutzung durch die Armee.
Alle Kantone erkldren sich mit dem neuen Fi-
nanzierungsmodus im Zivilschutz einverstan-
den. Damit tragen zukUnftig die Kantone und
der Bund die Kosten gemass ihren Zustandig-
keiten. Die bisherige Beitragsfinanzierung
entfillt. Eine Mehrheit der Kantone fordert
allerdings im Rahmen der Vernehmlassung
einen sogenannten «Sockelbeitrag» des Bun-
des, zum Beispiel fiir die Grundausbildung
der Zivilschutzangehorigen. Zu. prazisieren
sind im weiteren noch Details wie etwa Fra-
gen zum Wehrpflichtersatz und der Erwerbs-
ausfallentschadigung.

Mehrere Kantone wiinschen auf einen
spateren Zeitpunkt hin eine Neukonzeption
der Dienstpflichten. Zur Diskussion wird et-
wa eine allgemeine Dienstpflicht gestell,
welche allerdings eine Verfassungsanderung
bedingen wiirde. Die Sozialdemokratische
Partei und der Schweizerische Gewerk-
schaftsbund fordern die Abschaffung der
Schutzdienstpflicht, ebenso der Schutzraum-
baupflicht. O

RUSTUNGSKONTROLLE UND ABRUSTUNGSPOLITIK

Glaubwiirdige Rolle
der Schweiz

Die Riistungskontroll- und Abriistungs-
politik (RAP) hat in der Aussen- und
Sicherheitspolitik der Schweiz eine
prioritiare Bedeutung. Nach dem Ende
des «Kalten Krieges» wurde die RAP
verstarkt. Heute umfasst sie neben
Tatigkeiten in den traditionellen Be-
reichen der Massenvernichtungswaffen,
der konventionellen Waffen und der
Riistungsexport-Kontrolle ein besonde-
res Engagement fiir die menschliche
Sicherheit allgemein.

as grundsatzliche Ziel der schweizerischen
RAP ist die internationale Sicherheit und
Stabilitdt auf moglichst tiefem Rustungsnive-
au. Dabei strebt die Schweiz nicht diskrimi-
nierende, nachvollziehbare, volkerrechtlich
bindende und universelle Rustungskontroll-
und Abristungsregimes an. Die Massenver-
nichtungswaffen sollen nach schweizerischer

Auffassung vollstandig beseitigt werden.

Die Vertiefung der internationalen Zusam-
menarbeit nach dem «Kalten Krieg» hat neue
Rahmenbedingungen fiir die RAP geschaffen.
Die Schweiz hat diesen Handlungsspielraum
konsequent genutzt. Um ihren Zielsetzungen
Nachdruck zu verleihen, ist die Schweiz
samtlichen multilateralen Abkommen und
Verhandlungsgremien beigetreten, die ihr
heute offen stehen. Unter anderem hat sie
sich eingesetzt fur
— den Abschluss des Ubereinkommens tber

das Verbot chemischer Waffen:

— die Vereinbarungen uber vertrauens- und
sicherheitsbildende Massnahmen im Rah-
men der OSZE;

- das Zustandekommen des Vertrages uber
ein vollstindiges Verbot von Kernwaffen-
versuchen.

Ausserdem ist die Schweiz seit 1996 Vollmit-

glied der Genfer Abristungskonferenz.

Humanitat kontra Geld und Macht

In den letzten Jahren ist nun — zum Teil
ausserhalb der institutionalisierten internatio-

Die Schweiz hat ihre Gesetz-
gebung den internationalen
Entwicklungen angepasst,

so durch Anderung des Kriegs-
materialgesetzes von 1995
und durch das neue Giiter-
kontrollgesetz von 1996.

nalen Strukturen — eine neue Form der RAP ent-
standen. Sie befasst sich mit Waffenkategorien,
die téglich Opfer fordern. Die Schweiz enga-
giert sich fiir diese «<menschliche Sicherheit»
besonders stark, weil dies nicht nur ihren
aussen- und sicherheitspolitischen Zielen
dient, sondern auch ihrer humanitiren Tradi-
tion entspricht. Die schweizerischen Aktionen
betreffen vor allem Personenminen und Klein-
waffen. (Anmerkung der Redaktion: Ein in der
Stossrichtung richtiges, aber auch sehr ehr-
geiziges Ziel, wenn man sich vor Augen halt,

Die Schweiz hat alle eigenen
Personenminen vernichtet
und unterstiitzt durch Fach-
wissen und Ausbildung
andere Staaten bei der Ver-
nichtung ihrer Bestdnde.

welche Nationen zum Beispiel gegen ein Land-
minenverbot sind und aus welchen Quellen
die vielen Millionen Kleinwaffen samt zuge-
horiger Munition stammen, die in falschen
Hénden so unsaglich viel Leid anrichten.) Bei
den Personenminen und weiteren speziellen
Munitionsarten macht sich die Schweiz stark
fur eine umfassende Umsetzung der Minen-
verbots-Konvention von 1997, die im selben
Jahr von der Schweiz unterzeichnet wurde.
Sie setzt sich zudem ein fir die Weiterent-
wicklung der Konvention tiber inhumane Waf-
fen von 1980. Insbesondere unterstitzt sie Be-
mithungen um die Einfihrung von Minimal-
standards fur Selbstzerstérung und Selbstent-
scharfung von Tochtermunition sowie um die
Modernisierung des Verbots von Dum-Dum-
Geschossen. Zudem leistet die Schweiz einen
namhaften finanziellen Beitrag an das Genfer
Internationale Zentrum fiir humanitare Minen-
rdumung. Zurzeit ist sie daran, einen fiir inter-
nationale Einsdtze bestimmten Pool von 40
technischen Experten aufzubauen und sie be-
teiligt sich personell, materiell und finanziell
an Minenrdaum-, Praventions- und Opferhilfe-
projekten in rund einem Dutzend Landern.
Bei den Kleinwaffen beteiligt sich die
Schweiz an allen internationalen Anstrengun-
gen, die den langfristigen Zielen der Nicht-
weiterverbreitung und der Missbrauchsbe-
kampfung dienen. Insbesondere setzt sie sich
im UNO-Prozess fir mehr Transparenz bei
der Ruckverfolgung und Markierung von
Kleinwaffen ein. Zudem hat sie wesentlich



	Tragfähige Reformgrundlagen

